
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1995/12/13 92/13/0088
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.12.1995

Index

21/01 Handelsrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §4 Abs1;

EStG 1972 §4 Abs4;

HGB §198 Abs7;

Rechtssatz

Wird eine Anleihe zum Nennbetrag ausgegeben, aber ein höherer Rückzahlungsbetrag vereinbart und liegt aus diesem

Grund der Rückzahlungsbetrag über dem Ausgabebetrag, so stellt der Di;erenzbetrag das Tilgungsagio

(Tilgungsaufgeld) dar (Hinweis Herrmann/Heuer/Raupach, Anm 1945 zu § 5 EStG).
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